
Lausanne, 25. März 2020

Fristenstillstand/Coronavirus

Neue  Mitteilung  vom  25.  März  2020  zum  Fristenstillstand  in  bundesgerichtlichen  
Verfahren: 

Mit  Verordnung  vom  20.  März  2020  über  den  Stillstand  der  Fristen  in  Zivil-  und 
Verwaltungsverfahren  zur  Aufrechterhaltung  der  Justiz  im  Zusammenhang  mit  dem 
Coronavirus  (COVID-19)  (SR  173.110.4;  nachstehende  BR-Verordnung)  hat  der 
Bundesrat den diesbezüglichen Fristenstillstand für alle Fristen (gesetzliche, behördlich  
oder  gerichtlich  nach  Tagen  bestimmte  oder  auf  ein  bestimmtes  Enddatum 
angeordnete Fristen) geregelt.

1.  Damit  werden die Beschlüsse vom 17./24.  März 2020 der Verwaltungskommission  
des  Bundesgerichts  betreffend  Fristenstillstand  in  bundesgerichtlichen  Verfahren 
vollständig ersetzt durch die BR-Verordnung. 

2.  Die  BR-Verordnung  verweist  auf  "das  anwendbare  Verfahrensrecht",  wobei  der 
danach geltende Stillstand auch für behördlich oder gerichtlich angeordnete Fristen mit 
einem bestimmten Enddatum gilt (Art. 1 Abs. 3 BR-Verordnung).

3. Der Fristenstillstand in bundesgerichtlichen Verfahren richtet sich demnach für alle 
Fristen  (gesetzliche,  gerichtlich  nach  Tagen  bestimmte  oder  auf  ein  bestimmtes 
Enddatum  angeordnete  Fristen)  nach  Art.  46  Abs.  1  und  2  BGG  und  der  dazu 
ergangenen Rechtsprechung des Bundesgerichts . 
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